
                                                           Seite: 1/2

Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Rendsburg, 31.01.2019

Beschlussvorlage

Federführend:
FD 5.3 Regionalentwicklung, Schul- 
und Kulturwesen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Ansprechpartner/in:
Bearbeiter/in:

VO/2013/044
öffentlich
02.08.2013
Röschmann, Marco
Marco Röschmann

Mitwirkend: Die Begründung der Nichtöffentlichkeit 
entnehmen sie bitte dem Sachverhalt.

Verwendung von Mitteln der Förde Sparkasse aus der 
Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2010; Antrag der 
Kirchengemeinde Hohenwestedt
Beratungsfolge:
Status Gremium Zuständigkeit

Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Eine mögliche Förderung zum vorliegenden Antrag der Kirchengemeinde Hohenwestedt 
erfolgt nach dem Ergebnis der Beratungen des Ausschusses.
 
1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: 

entfällt

2. Sachverhalt:  

Unter Bezugnahme auf die bisherigen Beratungen des Ausschusses in den Sitzungen vom 
6. Februar 2012, 22. Oktober 2012, 28. Januar 2013 und 13. Mai 2013 stehen nicht 
gebundene Mittel der Förde Sparkasse aus der Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2010 in 
Höhe von 2.205,32 € zur Verfügung.

Nach der vorgenannten letzten Sitzung des Ausschusses ist zwischenzeitlich ein Antrag der 
Kirchengemeinde Hohenwestedt am 05.07.2013 auf Förderung eines Konzertvorhabens in 
Hohenwestedt eingegangen. Beantragt wird für das Abschlusskonzert der Hohenwestedt- 
Woche am 08. September 2013 in der Peter-Pauls-Kirche zu Hohenwestedt ein Betrag in 
Höhe von 1.500,00 €.

Nach dem Finanzierungsplan sind Ausgaben in Höhe von insgesamt 8.000,00 € vorgesehen, 
die wie folgt finanziert werden sollen:

Konzerteinnahmen: 2.500,00 €
Zuschuss Kirchengemeinde Hohenwestedt: 2.000,00 €
Zuschuss Musikverein Hohenwestedt: 500,00 €
Mittel aus Sponsoring 1.500,00 €
Zuschuss Kreis Rendsburg-Eckernförde: 1.500,00 €
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Die Ausgaben werden von der Antragstellerin wie folgt angegeben: 

Künstler-Honorare zusammen: 7.155,00 € 
„Mietgebühr“ für Noten des Verlages: 500,00 € 
Kosten für Werbung und Technik: 345,00 €.

 
Finanzielle Auswirkungen:

Der beantragte Zuschussbetrag beträgt 1.500 €.
 
Anlage/n:

./.
 


